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Promotionsordnung der Berufsmaturität 

Typ Wirtschaft, während der beruflichen 

Grundbildung (BM1) 
 

(gültig für BM1-Lehrgänge ab 2026, d.h. ab 29-M1W)  Stand: 25.3.2026 

 

 

Grundlagen 
 

- Eidg. Verordnung über die Berufsmaturität; vom 13. Juni 2025 

- Berufsmaturitätsreglement, BMR Kt. ZH; vom 2. März 2026 

 
 
 

Die Promotion in das nächste Semester erfolgt, wenn: 

 

a. der Durchschnitt der BM-Fachnoten mindestens 4,0 beträgt; 

b. die Differenz der ungenügenden BM-Fachnoten zur Note 4,0 gesamthaft den Wert 2,0 

nicht übersteigt; 

c. höchstens zwei BM-Fachnoten ungenügend sind. 

 

• Wer die Voraussetzungen oben nicht erfüllt, wird provisorisch promoviert, jedoch nur einmal 

während der ganzen Ausbildung. 

 

• Wer in zwei Semestern die Bedingungen für die definitive Promotion nicht erfüllt, wird von der 

Berufsmaturität ausgeschlossen und absolviert das EFZ der Kaufmännischen Grundbildung. 

Wenn die Fachlehrpersonen Erfolgschancen in einer Lehrjahrwiederholung sehen, können sie 

am Notenkonvent eine entsprechende Empfehlung aussprechen. Die Umsetzung dieser 

Empfehlung liegt in der Verantwortung der Lehrbetriebe in Absprache mit den Lernenden und 

Erziehungsberechtigten. 

 

• Für die Promotion zählen jeweils alle im betreffenden Semester benoteten Berufsmaturitäts- 

Fächer (siehe Rückseite). 

 

 

 

Gegen Entscheide des Prorektors BM über Aufnahme oder Promotion kann Einsprache erhoben 

werden.  
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Promotionsfächer im Lehrgang, BM1 Typ Wirtschaft 

gültig für die Lehrgänge ab 29-M1W  Stand: 25.3.2026 

 
Erfahrungsnoten für den Berufsmaturitätsausweis (BM) 
 

1. / 2. Semester Lektionen / 
Woche 

BM 

Deutsch 

Französisch 

Englisch 

Mathematik 

Finanz- und Rechnungswesen 

Wirtschaft und Recht  

Technik und Umwelt 

Technologie (HKB e)1 

Sport1 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

3 bzw. 2 

2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

3. / 4. Semester Lektionen / 
Woche 

BM 

Deutsch 

Französisch 

Englisch 

Mathematik 

Finanz- und Rechnungswesen 

Wirtschaft und Recht  

Geschichte und Politik 

Technologie (HKB e) 1 

Sport1 

IDAF-Blockunterricht2  

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

           * 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

5. / 6. Semester 
(Ende 6. Sem. ohne Promotionswirkung) 

Lektionen / 
Woche 

BM 

Deutsch 

Französisch 

Englisch 

Mathematik 

Finanz- und Rechnungswesen 

Wirtschaft und Recht  

Geschichte und Politik 

Berufsmaturitätsarbeit/IDPA 

Sport1 

2 

2 

1 

2 

2 bzw. 3 

3 bzw. 2 

2 

1 

2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 
1 Die Noten aus den Fächern Technologie (HKB e) und Sport sind nicht promotionsrelevant.  
2 Unterricht im Rahmen der IDAF-Projektwoche in der KW 26 im 4. Semester (total 40 Lektionen). 

 
Fürs EFZ werden in der BM keinerlei Erfahrungsnoten generiert. HKB e wird im 
Qualifikationsverfahren (QV-EFZ) geprüft. Die Prüfungsnote zählt zu 100% für den EFZ-Abschluss. 


